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  A1 Bau- und Zonenordnung 

(synoptische Darstellung) 
  A2 Massnahmenkonzept Hochwasser, 

Holinger AG, 5.12.2019 
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1 EINLEITUNG 

1.1 Ausgangslage und Auftrag 

Der Perimeter des privaten Gestaltungsplans Rothaus liegt gemäss Gefahrenkarte 

[1] im Bereich einer mittleren (blau) bis erheblichen Hochwassergefährdung (rot). In 

einer Stellungnahme zur Vorprüfung des Gestaltungsplans vom 20.2.2017 hat das 

ARE darauf hingewiesen, dass im Rahmen des Gestaltungsplans im betreffenden 

Gebiet ein Massnahmenkonzept zur Sicherstellung der Hochwassersicherheit zu er-

arbeiten sei. Dieser Antrag wurde, gestützt auf den Untersuchungsbericht „Mass-

nahme Gefahrenkarte, Plausibilität der Wassermengen“ des Ingenieurbüros 

Schulthess + Dolder AG, nicht im Richtprojekt berücksichtigt und der private Gestal-

tungsplan Rothaus wurde am 19.10.2017 zur Genehmigung beim ARE eingereicht. 

Am 08.01.2018 beurteilte das ARE den privaten Gestaltungplan Rothaus als nicht 

genehmigungsfähig. Als Begründung wurde unter anderem die Nichtberücksichti-

gung der Auflagen des AWEL betreffend Hochwasserschutz genannt. Zur Genehmi-

gung müsse ein Massnahmenkonzept zur Sicherstellung der Hochwassersicherheit 

gemäss Auflagen des AWEL nachgereicht werden. 

Vor diesem Hintergrund wurde die HOLINGER AG von der Gemeinde Dürnten be-

auftragt, in einem ersten Schritt das Vorgehen zur Sicherstellung des Hochwasser-

schutzes zu beurteilen. Die Grundlagen der Hydrologie, der Hydraulik und der Über-

schwemmungsflächen im betreffenden Gebiet sind zu untersuchen und zu plausibili-

sieren. Es soll eine Empfehlung betreffend dem weiteren Vorgehen unterbreitet werden. 

1.2 Grundlagen 

Für die Untersuchung standen folgende Grundlagen zur Verfügung:  

[1] Böhringer AG (2013): Naturgefahrenkarte Jona 

[2] Scherrer AG (2010): Hochwasserabschätzung an der Jona (Kt. ZH) - als Grund-

lage für die Erstellung der Gefahrenkarte, Bericht 09/116 

[3] GIS-Browser Kanton Zürich (Stand 28.3.2018), diverse Themen, www.gis.zh.ch 

[4] Schulthess + Dolder AG (2013): Ausbau Berenbach, Eschberg bis Possengra-

ben, Bauprojekt 

[5] Suter • von Känel • Wild • AG (2017): Privater Gestaltungsplan Rothaus, Erläu-

ternder Bericht 

[6] Schulthess + Dolder AG (2017): Massnahmen Gefahrenkarte, Plausibilität der 

Wassermengen 

[7] ARE (2017): Dürnten. Privater Gestaltungsplan Rothaus – Vorprüfung 

[8] ARE (2018): Dürnten. Anhörung zur Nichtgenehmigung der Teilrevision der Nut-

zungsplanung (Gebiet Rothaus) und des privaten Gestaltungsplans Rothaus 

[9] HOLINGER AG (2018): Massnahmenplanung Naturgefahren Dürnten 

[10] HOLINGER AG (2018): Plausibilisierung der Hochwasserabflüsse am Beren-

bach; Memo vom 17.09.2018 an Andreas Haag, Gemeindeverwaltung Dürnten 

[11] AWEL (2018): Mail vom 25.10.208 von B. Plüss (AWEL) an M. Vögeli (Dürnten) 

[12] AWEL (2017): Leitfaden Gebäudeschutz Hochwasser 

[13] AWEL (2014): Umsetzung Gefahrenkarten – Konzept Massnahmenplanung 



 Massnahmenkonzept Hochwasser 

© HOLINGER AG  •  W2453.003 / Massnahmenkonzept_HW.docx 5 

1.3 Projektperimeter 

Der private Gestaltungsplan Rothaus umfasst den in Abbildung 1 schwarz markierten 

Bereich.  

 

 

Abbildung 1:  Planausschnitt aus der Naturgefahrenkarte Jona [1] mit eingezeichneten Fliesswe- 

gen, Perimeter des Privaten Gestaltungsplans (schwarze Markierung) und Perimeter 

des Massnahmenkonzepts HW (dunkelgrün strichliert) 

 

Der Projektperimeter für das Massnahmenkonzept wurde gegenüber dem Perimeter 

des Gestaltungsplans erweitert und umfasst das gesamte Gebiet zwischen der Bubi-

konerstrasse und der Südumfahrung bis zum Berenbach. 

Perimeter 

Massnahmenkonzept HW 
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2 GEFAHRENERKENNUNG 

2.1 Hydrologie 

In der Gefahrenkartierung Jona [1] wurden für den Berenbach Abflusswerte festge-

legt, die sehr hoch sind. Die Schulthess + Dolder AG stellte diese Werte infrage und 

empfahl deutlich tiefere Abflüsse [6]. Auch im Rahmen der Massnahmenplanung der 

Gemeinde Dürnten [9] zeigte sich, dass die hohen Werte nicht nachvollziehbar sind.  

In einer zusätzlichen Untersuchung wurden die Hochwasserabflüsse des Beren-

bachs plausibilisiert und die Resultate in einem Memo zusammengefasst. Es wer-

den deutlich tiefere Werte als in der Gefahrenkarte vorgeschlagen [10]. Im Mail vom 

25.10.2018 hat das AWEL diese Abflusswerte gutgeheissen [11]. Somit gelten für 

das vorliegende Massnahmenkonzept die folgenden Hochwasserabflüsse: 

HQ30:   8.5 m3/s 

HQ100:    13 m3/s 

HQ300: 20.5 m3/s 

EHQ:     25 m3/s 

2.2 Staukurvenberechnung 

Für den Abschnitt vom alten Bahndamm bis zur Mündung in den Possengraben 

wurde mit dem Programm HEC-RAS ein Staukurvenmodell des Berenbachs erstellt. 

Dazu wurden aktuelle Querprofile aufgenommen sowie die Bauwerke vermessen. 

Im Vergleich zu den Profilen aus dem Bauprojekt von 2013 [4] konnten zum Teil 

grössere Unterschiede festgestellt werden. So wurde zum Beispiel die Kiessohle un-

ter der Durchlass Dürntnerstrasse ausgespült, so dass heute ein Absturz von 45 cm 

vorhanden ist. Auf die Wasserspiegellagen hat dies aber nur einen geringen Ein-

fluss. 

2.3 Kapazitätsberechnung und Vergleich mit der Gefahrenkarte 

Aus dem Staukurvenmodell des Berenbachs wurden die Kapazitäten der Durchlässe 

Dürntnerstrasse und Südumfahrung sowie für den offenen Bachabschnitt zwischen 

den beiden Durchlässen ermittelt. Ab einem HQ30 kommt es lokal zu Ausuferungen 

im offenen Gerinne vor dem Durchlass Südumfahrung. Die minimale Kapazität des 

Gerinnes beträgt 10 m3/s. Ab 10 m3/s kommt es zu einem Einstau des Durchlasses 

Dürntnerstrasse. Bei Abflüssen bis 18 m3/s kann das Wasser unter Druck durch den 

Durchlass abgeleitet werden. Für den Durchlass Südumfahrung wurde sogar eine 

Kapazität von 25 m3/s ermittelt. 

Tabelle 1 zeigt den Vergleich der Kapazitäten, die in der Gefahrenkartierung ange-

geben wurden mit den ermittelten Kapazitäten der aktuellen Untersuchung.  
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Tabelle 1: Vergleich der Kapazitäten des Berenbaches an den Durchlässen Dürntnerstrasse und Sü-

dumfahrung sowie im offenen Gerinne zwischen den beiden Durchlässen 

 Kapazität [m3/s] 

 Gefahrenkarte [1] HOLINGER AG 

Durchlass Dürntnerstrasse 14.3 18 

Offener Bachabschnitt   10 

Durchlass Südumfahrung 13.3 25 

 

In der Gefahrenkartierung wurden die beiden Durchlässe Dürntnerstrasse und Sü-

dumfahrung als Schwachstellen HQ100 resp. HQ30 angegeben. Das offene Gerinne 

wurde nicht als Schwachstelle ausgewiesen. Gemäss der Neubeurteilung der Hyd-

raulik ist das offene Gerinne vor dem Durchlass Südumfahrung der kritische Ab-

schnitt (ungenügend für HQ100). Unter Annahme der tieferen Abflusswerte können 

beide Durchlässe mindestens ein HQ100 abführen (siehe nächster Abschnitt). 

2.4 Längenprofil und Ausscheidung der Schwachstellen 

In Abbildung 2 sind die Wasserspiegellagen der Hochwasserszenarien HQ30, 

HQ100, HQ300 und EHQ im Längenprofil dargestellt. Dabei wurden die reduzierten 

Abflüsse simuliert (siehe Abschnitt 2.1). 

 

Abbildung 2: Längenprofil aus Staukurvenberechnung mit reduzierten Abflüssen 
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Ein HQ30 kann beim Durchlass Dürntnerstrasse (vgl. Abbildung 3) im Freispiegel 

abfliessen. Ein HQ100 führt bereits zu einem geringen Aufstau an der Brücke, kann 

jedoch ohne Ausuferungen abgeleitet werden. Ab einem HQ300 führt der Rückstau 

zu einer linksseitigen Ausuferung auf die Dürntnerstrasse.  

 

Abbildung 3: Durchlass Dürntnerstrasse 

Das offene Gerinne zwischen den beiden Durchlässen weist ab einem HQ100 eine 

zu geringe Kapazität auf.  

Der Durchlass Südumfahrung (siehe Abbildung 4) kann alle massgebenden Hoch-

wasserabflüsse bis HQ300 im Freispiegel abführen. Bei EHQ ist der Durchlass ein-

gestaut.  

 

Abbildung 4: Durchlass Südumfahrung 

Unterhalb der Südumfahrung ist das offene Gerinne bereits ab HQ30 zu knapp. Da 

ausgehend von dieser linearen Schwachstelle keine Gebäude gefährdet sind, wurde 

die Ausbreitung nicht modelliert. 
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3 GEFAHRENBEURTEILUNG 

3.1 Hochwassergefährdung 

Die Ausuferungen der mittels Staukurvenmodell ermittelten Schwachstellen wurden 

mit dem Programm Hydro-AS_2D modelliert. Dazu wurde ein Rechengitter erstellt, 

bestehend aus Dreieckselementen mit Kantenlängen von ca. 2 m. Für die syntheti-

schen Ganglinien des Regenereignisses wurde eine Konzentrationszeit von 2 h an-

genommen. Die Ausuferungen der Schwachstellen wurden einzeln berechnet und 

anschliessend überlagert. 

Die Resultate der 2D-Modellierung für ein 300-jährliches Ereignis sind in Abbildung 

5 dargestellt. Die Ausdehnung der Überflutungsflächen im Gebiet Rothaus stimmt 

gut mit der Gefahrenkarte überein, obwohl andere Schwachstellen und andere Ab-

flüsse zu den massgebenden Ausuferungen beitragen. Der Grund dafür ist das Ter-

rain. Das Rothausareal liegt hinter dem Lärmschutzwall der Südumfahrung in einer 

Senke. Die maximale Wasserspiegellage liegt auf 504.45 m ü.M. und ist somit deut-

lich tiefer als die Resultate der Gefahrenkarte. Die Modellierung der Gefahrenkarte 

ergab damals eine Wasserspiegellage von 505.30 m ü.M. 

 

Abbildung 5: Wassertiefen bei einem HQ300 gemäss reduzierten Abflüssen 

 

Beim Extremereignis EHQ ändert sich die Ausdehnung der Überflutungsflächen im 

Gebiet Rothaus nur sehr gering (siehe Abbildung 6). Zusätzlich sind aber Gebiete 

östlich des Berenbachs betroffen. Die Einstaukote im Areal Rothaus liegt bei 

504.55 m ü.M. und ist somit rund 10 cm höher als beim HQ300. 
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Abbildung 6: Wassertiefen bei einem EHQ gemäss reduzierten Abflüssen 

 

Für das Areal Rothaus sind die erwarteten Wasserspiegellagen nach Szenarien in 

Tabelle 2 aufgelistet. Die Modellierung mit den reduzierten Abflüssen zeigt, dass die 

Koten bei EHQ nur 10 cm höher liegen als beim HQ300. Somit wäre ein Schutz bis 

EHQ verhältnismässig und gut umsetzbar.  

Tabelle 2: Wasserspiegellagen im Untersuchungsperimeter 

Szenario Einstaukote [m ü.M.] 

HQ300 504.45 

EHQ 504.55 

 

3.2 Einwirkung auf den Perimeter des Gestaltungsplans 

Bei den extremen Hochwasserereignissen kann das Wasser über die nordöstlichen 

angrenzenden Parzellen (Nr. 12377, Nr. 2341 und Nr. 2342) und über die Zufahrts-

strasse auf den Perimeter des Gestaltungsplans fliessen.  

Das Areal befindet sich in einer Senke hinter dem Lärmschutzdamm entlang der Sü-

dumfahrung. Auf dem Areal sind Wassertiefen von über 2 m zu erwarten. Das Was-

ser kann beim beurteilen Richtprojekt [5] an verschiedenen Stellen in die EG/UG der 

geplanten Überbauung eintreten. Es sind deshalb in jedem Fall Massnahmen zum 

Schutz vor Hochwasser notwendig. Die erwarteten Fliessgeschwindigkeiten bei der 

Tennishalle betragen beim EHQ maximal 1.3 m/s. Somit wird ein Freibord von 

10 cm angenommen. 

Die Schutzkote beträgt für das EHQ somit 504.65 m ü.M. 
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4 MASSNAHMENKONZEPT 

4.1 Massnahmentypen und Priorisierung 

Gemäss dem Leitfaden „Umsetzung Gefahrenkarte – Konzept Massnahmenplanung“ 

[13] gibt es vier Kategorien von Massnahmen. Diese werden wie folgt priorisiert: 

Erste Priorität: Unterhaltsmassnahmen 

z.B. Gewässerunterhalt, Schutzwaldpflege 

Zweite Priorität: Raumplanerische und baurechtliche Massnahmen 

z.B. Auflagen in Quartier- oder Gestaltungsplänen sowie in Baubewilligungen 

Dritte Priorität: Bauliche Massnahmen am Gewässer 

z.B. Rückhaltebecken, Dämme 

Vierte Priorität: Objektschutz 

Bauliche Massnahmen am Gebäude, z.B. Anpassung von Eingängen, Abdichtung der 

Gebäudehülle oder Bau von Schutzmauern.  

Parallel werden Organisatorische Massnahmen (z.B. Einsatzplanung für Notfälle) 

empfohlen für die Übergangsphase bis zur Umsetzung der Massnahmen oder um da-

nach Restrisiken zu reduzieren.  [13] 

Die Umsetzbarkeit der verschiedenen Massnahmen-Kategorien wird in den nachfolgen-

den Abschnitten beurteilt. 

4.1.1 Unterhaltsmassnahmen 

Durch Unterhalt am offenen Gerinne des Berenbachs sowie an den Durchlässen Dürnt-

nerstrasse und Südumfahrung kann die Abflusskapazität nur geringfügig erhöht werden. 

Das hydraulische Defizit ist durch Unterhaltsmassnahmen nicht zu beheben. 

4.1.2 Raumplanerische und baurechtliche Massnahmen 

Im Areal Rothaus gibt es bereits im Istzustand mehrere Industriegebäude und die beste-

hende Tennishalle, die durch Hochwasser gefährdet sind. Es ist ein erhebliches Schutz-

defizit vorhanden. Es ist deshalb nicht zielführend raumplanerische oder baurechtliche 

Massnahmen zu ergreifen, da damit die bestehenden Gebäude nicht geschützt werden 

können. Zudem würde die Entwicklung des Gebietes verhindert.  

4.1.3 Bauliche Massnahmen am Gewässer 

Ein Ausbau des Berenbachs kommt grundsätzlich in Frage. Es sind primär Massnah-

men am offenen Gerinne sowie lokale Eingriffe vor den Durchlässen Dürntnerstrasse 

und Südumfahrung angedacht. Der Berenbach liegt jedoch ausserhalb des Perimeters 

und kann nicht im Rahmen des Gestaltungsplans und der BZO Revision ausgebaut 

werden. 
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4.1.4 Objektschutz 

Massnahmen zum Objektschutz sind umsetzbar. Der Neubau ist gemäss [12] auf 

ein 300-jährliches Hochwasser zu schützen. Zudem ist die Gewährleistung der 

Hochwassersicherheit bei einem Extremereignis zu prüfen. Es kommen verschie-

dene Konzepte in Frage (siehe Abbildung 7):  

Eine erhöhte Anordnung des Gebäudes ist nicht zweckmässig, da die Zufahrt in 

die Tiefgarage möglich sein muss. Zudem sind die maximalen Gebäude- und First-

höhen einzuhalten. Für eine Abdichtung des Gebäudes müssten alle Öffnungen 

(Eingänge, Fenster, Lichtschächte etc.) über der Schutzkote eingebaut oder wasser-

dicht ausgebildet werden. Bei der Einfahrt in die Tiefgarage würden dazu nur mobile 

Massnahmen (z.B. Klappschott) in Frage kommen.  

Eine Anpassung der Nutzung ist nicht vorgesehen. Im Untergeschoss sind unter 

anderem eine Indoor Golfanlage sowie Squash-Felder geplant. Zudem stellt die Tief-

garage mit 86 Parkplätzen ein erhebliches Schadenpotential dar. Eine nasse Vor-

sorge des Gebäudes kommt somit nicht in Frage.  

Die Abschirmung des Gebäudes oder des ganzen Areals ist eine Alternative zur 

Anbringung des Objektschutzes direkt am Gebäude. Dabei darf die Gefährdung der 

umliegenden Parzellen nicht erhöht werden. 

     

Abbildung 7: mögliche Konzepte für den Objektschutz [12] 

4.2 Massnahmenvarianten 

Zum Schutz des geplanten Neubaus kommen aus den Massnahmentypen unter 4.1 

nur die Kategorien „Bauliche Massnahmen am Gewässer“ und „Objektschutz“ in 
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Frage. Aus diesen Kategorien wurden verschiedene Massnahmen-Varianten ausge-

arbeitet, welche nachfolgend beschrieben werden. 

4.2.1 Variante 1: Schutz der Öffnungen 

Die Öffnungen des geplanten Ge-

bäudes sollen auf eine Kote von 

504.65 m ü. M. angeordnet (Was-

serspiegel EHQ + 10 cm Freibord) 

respektive hochwassersicher aus-

gebildet werden (z.B. fest verschlos-

sene Fenster). Ein permanenter 

Schutz für die Einfahrt der Tiefga-

rage ist nicht möglich (auch nicht 

auf die Schutzkoten HQ300). In 

Frage kommen temporäre Mass-

nahmen wie z.B. ein Klappschott  

oder Dammbalken. Diese Lösung 

wäre aber nicht bewilligungsfähig. 

Abbildung 8: Objektschutzkonzept „Schutz der Öffnungen“ 

4.2.2 Variante 2: Abschirmung 

Durch Geländeanpassungen respektive Mauern soll das Wasser von der Parzelle 

12568 ferngehalten werden. Aufgrund der Topografie würde es sich anbieten, die 

Abschirmung bereits oberhalb der Parzellen 2338 und 2341 auszubilden (siehe Ab-

bildung 9). Auch bei dieser Variante soll auf die Koten des EHQ zuzüglich einem 

Freibord von 10 cm geschützt werden. Die erforderliche Höhe der Mauern und Ge-

ländeanpassungen beträgt somit im Durchschnitt etwa 20 cm. Die Zufahrt zu den 

Parzellen 2338 und 2341 muss dabei weiterhin gewährleistet sein. Im Süden soll die 

Abschirmung an den bestehenden Lärmschutzwall angebunden werden. 

 

Abbildung 9: Objektschutzkonzept „Abschirmung“ 
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4.2.3 Variante 3: Schutz der Öffnungen und Abschirmung 

Variante 3 ist eine Kombination aus den Varianten 1 und 2. Dabei soll die Nord-Ost-

Fassade des geplanten Neubaus auf die EHQ-Schutzkote geschützt werden 

(504.65 m ü.M., inkl. 10 cm Freibord). Unterhalb dieser Kote sollen keine Öffnungen 

angebracht werden. Fenster können hochwassersicher ausgebildet werden. Die 

Lichtschächte sind auf die EHQ-Schutzkote hochzuziehen. 

 

Abbildung 10: Objektschutzkonzept „Schutz der Öffnungen & Abschirmung“ 

Im Norden zwischen den Parzellen 12568 und 12567 ist der Durchfluss zu unterbin-

den. Dies könnte z.B. mit einer Mauer erreicht werden, welche auch die Parzelle 

12567 vor Überflutungen schützt. Im Süden ist eine Anbindung an den bestehenden 

Lärmschutzdamm notwendig. Die Mauer sowie die Anbindung an den Damm sind 

ebenfalls auf die EHQ-Schutzkote (504.65 m ü.M.) auszubilden. 

Optional könnte auch mit einer Mauer entlang der Tiefgaragenabfahrt und der An-

bindung ans höher gelegene Terrain zwischen den Parzellen 12567 und 2094 er-

reicht werden, dass das Wasser nicht auf den Perimeter des Gestaltungsplans 

fliesst (punktierte Linie in Abbildung 10).  
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4.2.4 Variante 4: Ausbau des Berenbachs 

Im Abschnitt zwischen dem Durchlass Dürntnerstrasse und der Südumfahrung soll 

der Berenbach ausgebaut werden (siehe Abbildung 11 bis Abbildung 13). Dadurch 

kann das gesamte Gebiet Rothaus geschützt werden. Das Gerinne ist auf ein 

HQ100 zu dimensionieren. Ein HQ300 kann innerhalb des Freibords von 50 cm ab-

geführt werden.  

Der Ausbau des Berenbachs ist im Massnahmenplan Naturgefahren als Mass-

nahme der Priorität 1+ ausgeschieden und mit der Projektierung soll 2020 gestartet 

werden. Das Bachprojekt wird in enger Zusammenarbeit mit dem AWEL ausgearbei-

tet.  

 

Abbildung 11:  Ausbau des Berenbachs – Situation 

 

 

Abbildung 12: Ausbau des Berenbachs – Querprofil 0.342 



 Massnahmenkonzept Hochwasser 

© HOLINGER AG  •  W2453.003 / Massnahmenkonzept_HW.docx 16 

 

Abbildung 13: Ausbau des Berenbachs – Querprofil 0.271 

 

4.3 Mehrgefährdung Dritter 

Bei allen unter 4.2 untersuchten Varianten gibt es keine Mehrgefährdung von an-

deren Liegenschaften. Das Areal befindet sich in einer Senke hinter dem Lärm-

schutzdamm. Bei der Überflutung handelt es sich um eine statische Überflutung. Die 

Einstautiefe wird gesteuert durch den Durchlass Südumfahrung und ist nicht abhän-

gig vom Volumen der Senke. Somit ergibt sich auch bei einer Abschirmung des 

Areals (und somit einer Reduktion des zur Verfügung stehenden Volumens) 

keine Mehrgefährdung auf den Parzellen zwischen dem Berenbach und dem 

Gestaltungsplanperimeter (siehe Abbildung 14).  

 

Abbildung 14: Wassertiefen bei einem EHQ inkl. Arealschutz Rothaus 
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4.4 Wahl der Bestvariante 

Aufgrund der Terraingegebenheiten wird Variante 1 (Schutz der Öffnungen) nicht 

empfohlen.  

Die Varianten 2, 3 und 4 sichern nicht nur den Neubau auf Parzelle 12568, sondern 

auch die restlichen Parzellen des Gestaltungsplans. Bei Variante 2 sind auch die be-

nachbarten Liegenschaften 2337, 2338 und 2341 geschützt. Sie hat aber den Nach-

teil, dass die Objektschutzmassnahmen ausserhalb des Projektperimeters gebaut 

werden müssten und somit eine Koordination mit den Eigentümern der benachbar-

ten Parzellen und deren Einwilligung notwendig wäre. Variante 3 würde einzig die 

Absprache mit dem Eigentümer der Parzelle 12567 erfordern. Bei Variante 4 (Aus-

bau des Berenbachs) wären alle Liegenschaften des Quartiers geschützt. Die Ge-

meinde möchte diese Massnahme mit 1. Priorität gemäss Massnahmenplanung Na-

turgefahren [9] umsetzen.  

Aus ganzheitlicher Betrachtung ist der Ausbau des Berenbachs die beste Variante. Im 

Rahmen des Gestaltungsplans ist ein Ausbau des Berenbachs nicht möglich, da das 

Gewässer ausserhalb des Perimeters liegt. Die Ausarbeitung eines bewilligungsfähigen 

Bachprojektes und dessen finanzielle Sicherung nehmen gemäss unserer Erfahrung 

mehrere Jahre in Anspruch. 

Für den Perimeter des Gestaltungsplans Rothaus ist einzig der Objektschutz 

eine umsetzbare Lösung. Dazu wird Variante 3 empfohlen: Eine Kombination 

aus Abschirmung und Schutz der Öffnungen. Der Objektschutz kann in den Ge-

staltungsplan integriert werden, so dass dieser unabhängig ist von einem allfälligen 

Bachprojekt. Somit kann der Hochwasserschutz für die Übergangszeit gewährleistet 

werden, bis der Bach ausgebaut ist. Nach Umsetzung eines Bachprojekts dient der 

Objektschutz dem Schutz im Überlastfall.  
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5 EMPFEHLUNG 

Das Areal Rothaus soll mittels Objektschutz vor Hochwasser geschützt werden. Der 

Schutz wird durch eine Kombination aus Abschirmung und Schutz der Öffnun-

gen sichergestellt (Variante 3). Die Massnahmen werden auf die EHQ-Schutzkote 

von 504.65 m ü.M. ausgelegt (erwartete Wasserspiegellage bei EHQ + Freibord von 

10 cm).  

Durch die empfohlenen Objektschutzmassnahmen wird der ganze Perimeter des Ge-

staltungsplans geschützt. Dabei resultieren keine Mehrgefährdungen von Dritten.  

Ein allfälliger Ausbau des Berenbachs wird unabhängig vom Gestaltungsplan Rothaus 

von der Gemeinde weiterverfolgt. Bei einem Ausbau würde voraussichtlich im Gebiet 

Rothaus eine Restgefährdung bestehen bleiben. Somit sollen die Objektschutzmass-

nahmen definitiv in die Projektierung integriert und auch umgesetzt werden, falls der Be-

renbach in naher Zukunft ausgebaut würde.  
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